
 
 
 

Regelungen zum Schutz des Bodens 
 

 
1. Wiederverwertung von Bodenaushub 
 
1.1 Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei entspre-

chender Qualifizierung wieder zu verwerten. Die VwV des UM für die „Verwertung von 
als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ ist hierbei zu beachten. 

 Für den Umgang mit Bodenmaterial, welches für Rekultivierungszwecke bzw. Meliorati-
onsmaßnahmen vorgesehen ist, gelten die Vorgaben des Heftes 10, Luft-Boden-Abfall, UM 
Baden-Württemberg (v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso sind die Anforderungen nach § 
12 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung) und DIN 19731 (Verwer-
tung von Bodenmaterial) einzuhalten. 

 Bei technisch verwertbaren Böden ist gemäß Heft 24 (Luft-Boden-Abfall, UM Baden-
Württemberg) vorzugehen. 

 Eine Deponierung sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
 
1.2 Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Die-

sem Erfordernis ist bereits in der projektspezifischen Planung (z.B. Reduzierung der 
Einbindetiefen) Rechnung zu tragen. 

 
1.3 Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der hochwertige Oberboden (humoser Boden, oberste 

15-30 cm) abzuschieben. Er ist vom übrigen Bodenaushub bis zur weiteren Verwertung ge-
trennt zu lagern. 

 
1.4 Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, ggf. 

getrennt zu lagern und spezifisch zu verwerten. 
 
 
2. Bodenbelastungen 
 
2.1 Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelas-

tungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Künftige Freiflä-
chen (z.B. Ausgleichsflächen, Wiesen) sollten deshalb vom Baubetrieb freigehalten wer-
den. Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlockerungsmaßnahmen zu 
beseitigen.  

 
2.2 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-

schungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind.  
 
2.3 Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist der weitere 

Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt abzustimmen. 
 
2.4 Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu trennen 

und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 
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